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1. Juli 2015  

ANKER-Teppichboden 
Gebrüder Schoeller GmbH + Co. KG 
Zollhausstraße 112 
52353 Düren  

Textile Bodenbeläge nach DIN EN 14041 
"Gruppe EVA 8"  

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.601-344 vom 
3. Mai 2011, geändert durch Bescheid vom 12. März 2013. 
Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.   
 

über die Änderung der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
vom 3. Mai 2011 
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Bescheid über die Änderung der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt 
geändert. 

 

Abschnitt 2.1 erhält folgende Fassung.  

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung 

2.1.1 Die Bodenbeläge müssen den Bestimmungen der Norm DIN EN 14041 sowie den Bestim-
mungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die Bodenbeläge 
müssen bestehen aus 

 der Nutzschicht aus Polyamid 6, 

 dem Trägermaterial aus Polyestergewebe sowie 

 einem Zweitrücken aus EVA und Glasgelege mit Polyester/Polypropylen- Abdeckvlies.  

 Die Gesamtdicke der Bodenbeläge muss 4,6 mm bis 13,4 mm (± 10 %) und das Gesamt-
flächengewicht 3500 g/m² bis 5700 g/m² (± 10 %) betragen.  

 

 

Wolfgang Misch 
Referatsleiter  

Beglaubigt 
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